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Erhaltungssatzung , Winterfeldtstrafe*

offentlich bekannt gemacht im Amtsblatt fiir die Stadt Prenzlau 01/2003 vom 15. 01. 2003, Seite 13
Rechtsgrundlage und Hinweise:

- (BGBI. I S. 2141, 19981 S. 137), zuletzt geandert durch Artikel 12 des Gesetzes
vom27. Juli 2001 (BGBI. | S. 2013) sowie 8§ 5 der Gemeindeordnung (GO)

- Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften sowie Méangel in der Abwagung sind nach § 215
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g. Verfah-
rens- und Formvorschriften nicht innerhalb eines Jahres, Mangel in der Abwa-
gung nicht innerhalb von 7 Jahren seit der Bekanntmachung schriftlich gegentber
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll, darzulegen.

- Aullerdem qilt 85 Abs. 4 (vgl. 85 Abs. 7 GO) der Gemeindeordnung fur das
Land Brandenburg vom 15. Oktober 1993 (GVBI. | S. 398), zuletzt gedndert durch
Gesetz zur Reform der Gemeindestruktur und zur Starkung der Verwaltungskraft
der Gemeinden im Land Brandenburg vom 13.03.2001 (GVBI. I S. 30), dass
wenn eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die
in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden
sind, zustande gekommen ist, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 6ffentlichen Bekanntmachung der
Satzung gegenuber der Gemeinde unter der Bezeichnung der verletzten Vor-
schrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften Uber die Genehmigung oder die offentliche
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

81
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gebiet an der Winterfeldtstralle,
das in dem als Anlage beigefligten Plan abgegrenzt ist. Der Plan ist Bestandteil der
Satzung und kann zu den ublichen Offnungszeiten in der Stadtverwaltung Prenzlau,
Am Steintor 4, im Baudezernat, Abteilung Stadtplanung eingesehen werden.

§2
Erhaltungsgrtinde

Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes (grinderzeitliche Rand-
bebauung) aufgrund seiner stadtebaulichen Gestalt (8§ 172, Abs. 1, Nr. 1 BauGB)
bedarf der Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung sowie die Errichtung
baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmigung.

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen, das Ortsbild, die Stadtgestalt oder
das Landschaftsbild pragt oder sonst von stadtebaulicher, insbesondere von ge-
schichtlicher oder kunstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der
baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die stadtebauliche Gestalt des Ge-
bietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt wird (8 172, Abs. 3
BauGB).
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§3

Ausnahmen
Bedarfstrager gemaf 8 26 Nr. 2 und Nr. 3 BauGB sind von der Genehmigungspflicht
nach dieser Satzung ausgenommen (8 174, Abs. 1 BauGB). Sie mussen der Ge-
meinde Vorhaben im Sinne des § 172, Abs. 1 BauGB anzeigen. Der Bedarfstrager
soll auf Verlangen der Gemeinde von dem Vorhaben absehen, wenn die Vorausset-
zungen vorliegen, die die Gemeinde berechtigen wirde, die Genehmigung nach
8§ 172 BauGB zu versagen, und wenn die Erhaltung oder das Absehen von der Er-
richtung der baulichen Anlage dem Bedarfstrager auch unter Berlcksichtigung seiner
Aufgaben zu zumuten ist (8 174, Abs. 2 BauGB).

§4
Zustandigkeit

Die Genehmigung wird durch die Stadt Prenzlau erteilt (8 173, Abs. 1 BauGB).

§5
Ordnungswidrigkeiten

Wer im Geltungsbereich dieser Satzung ohne die nach dieser Satzung erforderliche
Genehmigung abbricht, andert oder errichtet, handelt ordnungswidrig geman § 213,
Abs. 1, Nr. 4 BauGB und kann gemaf} 8§ 213, Abs. 2 BauGB mit einer Geldbul3e bis
zu 25.564,59 € (= 50.000 DM) belegt werden.

86
Inkrafttreten

Die vorstehende Lesefassung der Satzung ist mit der 0.g. seit dem 16.01.2001 in Kraft.

Stand: Februar 2003 9.Ergénzung




	Erhaltungssatzung „Winterfeldtstraße“
	Rechtsgrundlage und Hinweise:
	§ 1�Geltungsbereich
	§ 2�Erhaltungsgründe
	§ 3�Ausnahmen
	§ 4�Zuständigkeit
	§ 5�Ordnungswidrigkeiten
	§ 6�Inkrafttreten


